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Erwägungen

E. 1
Zuständigkeit 24 Die ElCom beurteilt gemäss Artikel 25 Absatz 1bis EnG Streitigkeiten im
Zusammenhang mit den Anschlussbedingungen für Energieerzeugungsanlagen und den
Zuschlägen auf die Übertragungskosten (vgl. Art. 7, 7a, 15b und 28a EnG). 25 Vorliegend
sind insbesondere der energierechtliche Begriff der Anlage und die Frage, ob der
KEV-Wasserbau-Bonus gemäss Anhang 1.1 Ziffer 3.4 EnV zur Anwendung gelangt,
umstrit- ten. Dabei handelt es sich um eine Streitigkeit im Zusammenhang mit den
Anschlussbedin- gungen für Energieerzeugungsanlagen nach Artikel 25 Absatz 1bis EnG.
26 Die Verfahrensbeteiligte bringt vor, dass die Gesuchstellerin die vom Fachsekretariat
ange- setzte Frist zum Ersuchen einer Verfügung ungenutzt habe verstreichen lasse, womit
es an einer Streitigkeit fehle. Hierzu ist anzumerken, dass die Fragen des Begriffs der
Anlage und des Wasserbau-Bonus weiterhin streitig sind. Bei der durch das Fachsekretariat
der ElCom angesetzten Frist handelt es sich um eine behördliche Ordnungsfrist. Ein
ungenutzter Ablauf dieser Frist würde nicht dazu führen, dass die Zuständigkeit der ElCom
nicht mehr gegeben wäre. Im Übrigen reichte die Gesuchstellerin entsprechende
Fristerstreckungsgesuche ein, denen vom Fachsekretariat der ElCom stattgegeben wurde
(act. 4 - 7). 27 Damit ist die ElCom für die Beurteilung der vorliegenden Streitigkeit
zuständig (Art. 25 Abs. 1bis EnG).

E. 2
Parteien 28 Als Parteien gelten gemäss Artikel 6 VwVG Personen, deren Rechte und
Pflichten die Ver- fügung berühren soll, und andere Personen, Organisationen oder
Behörden, denen ein Rechtsmittel gegen die Verfügung zusteht. 29 Die Gesuchstellerin
ersuchte die ElCom um Beurteilung der vorliegenden Streitigkeit ein. Sie ist
Verfügungsadressatin und ihr kommt Parteistellung gemäss Artikel 6 VwVG zu. 30 Die
Verfahrensbeteiligte ist mit der Abwicklung der KEV betraut (Art. 3g ff. EnV) und damit in
ihrer Rechtsstellung berührt. Zudem war sie bereits in der streitigen Angelegenheit
involviert. Sie verfügt daher ebenfalls über Parteistellung nach Artikel 6 VwVG.
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Vorbringen der Parteien 31 Ergänzend zu den bereits im Sachverhalt erwähnten Vorbringen
der Gesuchstellerin und der Verfahrensbeteiligten ist auf deren nachfolgend erwähnten
Argumentationen einzugehen.

E. 3.1
Gesuchstellerin 32 In ihrer Eingabe vom 15. Juli 2011 (act. 8) wies die Gesuchstellerin
darauf hin, dass ihr Er- weiterungsprojekt keine selbständige Kraftwerksanlage und auch
kein Dotierkraftwerk dar- stelle, weshalb es sich qualitativ um eine Erweiterung der in
Windisch bereits bestehenden Anlage handle. In Fällen, bei denen das Erweiterungsprojekt
im Vergleich zur bestehenden Kraftwerksanlage einen Umfang annehme, dass quantitativ
eine erhebliche Erweiterung ei- ner vorbestehenden Anlage gemäss Artikel 7a EnG und
Artikel 3a Absatz 1 EnV vorliege, und gleichzeitig die Erweiterung zusammen mit der
bestehenden Anlage die Leistungsgren- ze von 10 MW nicht überschreite, dürfe qualitativ
nicht mehr von einer Nebennutzungs- re- spektive Dotieranlage gesprochen werden. In
diesen Fällen sollte die generelle Ausnahme, dass Dotieranlagen qualitativ immer
selbständige Anlagen sein sollen, nicht mehr Anwen- dung finden. 33 In ihrer
Stellungnahme vom 3. Februar 2012 wies die Gesuchstellerin unter anderem darauf hin,
dass die geplante Erweiterung beim WKW Windisch die voraussichtliche Produktion um
mehr als 50 Prozent steigern werde. Ergänzend wies die Gesuchstellerin in ihrer Stellung-
nahme vom 3. Februar 2012 darauf hin, dass das Erweiterungsprojekt kein Dotierwasser
turbiniere. Vorliegend würden die geplanten Erweiterungsturbinen nicht die angemessene
Restwassermenge turbinieren. Die angemessene Restwassermenge werde bereits heute über
den Wehrkopf und die Fischtreppe abgegeben.

E. 3.2
Verfahrensbeteiligte 34 In ihrer Stellungnahme vom 24. Oktober 2011 verneinte die
Verfahrensbeteiligte das Vorlie- gen eines Feststellungsinteresses, da es ständige Praxis der
Verfahrensbeteiligten sei, dass erst bei Erlass des positiven Bescheids der provisorische
Vergütungssatz festgelegt werde (act. 13). Bei momentan über 12'300 Projektanten auf der
Warteliste könne die Verfahrens- beteiligte nicht bereits nach der Anmeldung gestützt auf
die Angaben der Anlagebetreiber Vergütungssätze festlegen. Der Vergütungssatz im
positiven Bescheid sei in jenem Zeit- punkt aber immer noch provisorisch, da erst nach
erfolgter und beglaubigter Inbetriebnahme der Anlage die tatsächlichen Parameter
feststünden, aufgrund derer der definitive Vergü- tungssatz festgelegt werden könne (vgl.
Art. 4 der Verordnung des UVEK über den Nach- weis der Produktionsart und der Herkunft
von Elektrizität [HKNV; SR 730.010.1] vom 24. November 2006). Die Grundvergütung
könne sich zudem jährlich noch verändern, da bei Wasserkraftanlagen für deren
Berechnung die äquivalente Leistung der Anlage massgebend sei (Anhang 1.1 Ziff. 3.2
EnV). 35 Die Verfahrensbeteiligte führte mit ihrer Stellungnahme vom 24. Oktober 2011
weiter aus, dass hinsichtlich der Frage der Selbständigkeit der Anlage zuerst festgestellt
werden müsse, ob ein Dotierkraftwerk vorliege oder nicht (act. 13). Erst wenn das
Vorliegen eines Dotier- kraftwerks verneint worden sei, müsste in einem zweiten Schritt
beurteilt werden, ob die An- lage eine selbständige Kraftwerksanlage sei oder nicht. Das
Erweiterungsprojekt der Ge- suchstellerin überschreite quantitativ betrachtet die Schwelle
zur erheblichen Erweiterung bei weitem.
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Feststellungsinteresse 36 Die Gesuchstellerin beantragt mit ihren Begehren den Erlass einer
Feststellungsverfügung. Dem Begehren um eine Feststellungsverfügung ist zu entsprechen,
wenn die Gesuchstelle- rin ein schutzwürdiges Interesse nachweist (Art. 25 Abs. 2 VwVG).
Ein schutzwürdiges Inte- resse liegt vor, wenn glaubhaft ein rechtliches oder tatsächliches
und aktuelles Interesse an der sofortigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens
eines Rechtsverhältnisses vorliegt. Der in Artikel 25 Absatz 2 VwVG verwendete Begriff
des schutzwürdigen Interesses ist im Ergebnis gleich zu verstehen wie in Artikel 48 Absatz
1 Buchstabe c VwVG (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, Basel 2008, Rz. 2.30).
37 Der Erlass einer Feststellungsverfügung setzt voraus, dass keine Leistungs- oder Gestal-
tungsverfügung ergehen kann. Die Feststellungsverfügung ist mithin subsidiär, wobei sie
un- ter anderem zur vorgängigen Klärung gewisser grundlegender Fragestellungen erfolgen
kann (vgl. BEATRICE WEBER-DÜRLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwal- tungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Zürich/St. Gallen 2008, Art. 25 N
16). Artikel 25 Absatz 1 VwVG lässt auch Feststellungsverfügungen über Rechte und
Pflichten zu, die auf einem sich erst zukünftig verwirklichenden Sachverhalt beruhen (BGE
135 II 60, E. 3.3.3). Dem Begehren um Erlass einer Feststellungsverfügung ist zu
entsprechen, wenn der Gesuchsteller an der Beseitigung einer Unklarheit über
öffentlichrechtliche Rechte und Pflichten interessiert ist, weil er sonst Gefahr laufen würde,
ihm nachteilige Massnahmen zu treffen oder zu unterlassen (Urteil BGer 1C_6/2007 vom
22. August 2007, E. 3.3). 38 In ihrer Eingabe vom 15. Juli 2011 weist die Gesuchstellerin
zur Begründung des Feststel- lunginteresses auf Folgendes hin (act. 8): Als nächste Schritte
stünden die Erlangung einer (Erweiterungs-)Konzession und anschliessend die Realisierung
des Erweiterungsprojekts an. In diesem Rahmen würde die Gesuchstellerin gesamte
Investitionskosten von rund […] Franken für das Erweiterungsprojekt ausgeben. Die
erweiterte Kraftwerksanlage sei für die Gesuchstellerin jedoch nur dann langfristig
wirtschaftlich betreibbar, wenn für die Anlage am Standort Windisch eine KEV-Vergütung
festgelegt werde, die das Erweiterungsprojekt der Gesuchstellerin als erhebliche
Erweiterung einer bestehenden Anlage nach Artikel 7a EnG und Artikel 3a Buchstabe a
EnV qualifiziere und die ausserdem den KEV-Wasserbau-Bonus mit umfasse. Unter dem
Blickwinkel der erwähnten Rechtsprechung und Literatur verfügt die Gesuchstellerin damit
grundsätzlich über ein Feststellungsinteresse. 39 Demgegenüber bestreitet die
Verfahrensbeteiligte in ihrer Stellungnahme vom 24. Oktober 2011 das Bestehen eines
Feststellungsinteresses (act. 13). Es sei ständige Praxis der Ver- fahrensbeteiligten, dass erst
bei Erlass des positiven Bescheids der provisorische Vergü- tungssatz festgelegt werden
könne. Dieser Einwand der Verfahrensbeteiligten ist nicht zu hören, da die Begehren der
Gesuchstellerin nicht auf die definitive Festlegung eines Vergü- tungsabsatzes abzielen,
sondern insbesondere auf die Frage der Anwendung des Wasser- bau-Bonus. Hierbei
handelt es sich um bereits im jetzigen Zeitpunkt beantwortungsreife rechtliche
Fragestellungen, deren Beantwortung auch später nicht anders ausfallen würde. 40 Daraus
ergibt sich, dass für die Fragen der Selbständigkeit der Kraftwerksanlage und des
Wasserbau-Bonus die Gesuchstellerin über ein schutzwürdiges Feststellungsinteresse zur
Klärung dieser Rechtsfragen verfügt, womit das Risiko nachteiliger Dispositionen durch
vor- zeitige Klärung der Rechtslage vermieden werden kann.

10/16

E. 5



Materielle Beurteilung

E. 5.1
Rechtliche Grundlagen 41 Das Energiegesetz soll gemäss Artikel 1 Absatz 1 EnG zu einer
ausreichenden, breit gefä- cherten, sicheren, wirtschaftlichen und umweltverträglichen
Energieversorgung beitragen. Zudem bezweckt es unter anderem die verstärkte Nutzung
von einheimischen und erneuer- baren Energien (Art. 1 Abs. 2 Bst. c EnG). Dieser
Grundsatz der verstärkten Nutzung von erneuerbaren Energien findet sich auch in Artikel 3
Absatz 1 Buchstabe b EnG sowie als Kri- terium für eine umweltverträgliche
Energieversorgung in Artikel 5 Absatz 2 EnG wieder. 42 Die Anschlussbedingungen für
Elektrizität aus erneuerbaren Energien werden in den Artikeln

E. 5.2
Selbstständige Anlage 44 In diesem Kapitel ist entsprechend dem ersten Rechtsbegehren
der Gesuchstellerin zu prü- fen, ob es sich im energierechtlichen Sinn um eine
selbstständige Kraftwerksanlage handelt. 45 Gemäss Artikel 7a Absatz 1 EnG sind
Netzbetreiber verpflichtet, in ihrem Netzgebiet die gesamte Elektrizität, die aus Neuanlagen
durch die Nutzung von Sonnenenergie, Geother- mie, Windenergie, Wasserkraft bis zu 10
MW, sowie Biomasse und Abfällen aus Biomasse gewonnen wird, in einer für das Netz
geeigneten Form abzunehmen und zu vergüten, sofern diese Neuanlagen sich am
betreffenden Standort eignen. Als Neuanlagen gelten Anlagen, die nach dem 1. Januar 2006
in Betrieb genommen, erheblich erweitert oder erneuert wer- den. Den Gesetzesmaterialien
ist zu entnehmen, dass der Bundesrat in den Ausführungsbe- stimmungen festlegen wird,
unter welchen Bedingungen Neuanlagen als solche gelten und welche Anforderungen an
erneuerte Altanlagen gestellt werden (Botschaft zur Änderung des Elektrizitätsgesetzes und
zum Stromversorgungsgesetz vom 3. Dezember 2004, BBl 2005 S. 1611 ff., S. 1669). Der
Begriff der Anlage war hinsichtlich anderer erneuerbarer Energien als die Wasserkraft
bereits Gegenstand der Rechtsprechung der ElCom (Verfügung vom 9. Juni 2011,
941-09-008, Rz. 52 ff; Verfügung vom 12. Mai 2011, 941-09-037, Rz. 56 ff.). 46 Unter
welchen Umständen eine Anlage als erheblich erweitert oder erneuert zu qualifizieren ist,
konkretisiert Artikel 3a EnV. Dessen Absatz 1 sieht Folgendes vor: Als erheblich erweitert
oder erneuert gelten Anlagen, bei denen: a. die Neuinvestitionen der letzten fünf Jahre vor
Inbetriebnahme mindestens 50 Prozent der für eine Neuanlage erforderlichen Investitionen
ausmachen; b. nach Abzug der durch behördliche Auflagen bedingten Produktionsein-
schränkungen mindestens gleichviel Elektrizität wie bisher erzeugt wird; und c. die Nut-
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zungsdauer zu zwei Dritteln der Zeit, die nach den Anhängen 1.1–1.5 als Vergütungsdauer
vorgesehen ist, abgelaufen ist. Nach Artikel 3a Absatz 2 EnV gelten ebenfalls als erheblich
erweitert oder erneuert Anlagen, bei denen die Elektrizitätserzeugung oder der Stromnut-
zungsgrad gegenüber dem Durchschnitt der letzten fünf vollen Betriebsjahre vor dem 1. Ja-
nuar 2010 gemäss den Anforderungen nach den Anhängen 1.1–1.5 gesteigert wird. 47
Spezifisch für Kleinwasserkraftanlagen enthält Ziffer 1.1 des Anhangs 1.1 der EnV
Anlagen- definitionen. Als Kleinwasserkraftanlage gilt demnach jede selbstständige
technische Ein- richtung zur Erzeugung von Strom aus Wasserkraft an einem bestimmten
Standort. Dazu gehören insbesondere Stauanlage, Wasserfassung, Druckleitungen,
Turbinen, Generatoren, Einspeisestelle und Steuerung. Dotierkraftwerke geltend gemäss
diesem Anhang explizit als selbstständige Anlagen. 48 Im Amtsbericht des BFE vom 10.



November 2011 wird hierzu ausgeführt, dass bestehende, respektive nicht erheblich
erweiterte oder erneuerte und mutmasslich bereits abgeschriebe- ne Anlagen keiner
Finanzhilfe durch die KEV bedürften. Dotieranlagen stellten aufgrund ihrer geringen
Dimension in der Regel keine erhebliche Erweiterung gemäss Artikel 7a EnG dar und/oder
gehören oft zu einer Anlage, die bereits mehr als 10 MW leiste. Solche Kraftwerke seien
damit regelmässig nicht KEV-berechtigt. Da die Turbinierung von Restwasser bei be-
stehenden Anlagen allerdings als sinnvoll angesehen würde, seien Dotieranlagen vom Ver-
ordnungsgeber explizit als selbständige Anlagen qualifiziert worden, um sie der KEV zu
un- terstellen und damit einen Anreiz für deren Bau zu setzen. 49 Mit Blick auf die
vorstehenden angeführten rechtlichen Rahmenbedingungen ist zu beurtei- len, ob die
geplanten Ausbauprojekte als selbstständige Anlagen im Sinne der KEV zu quali- fizieren
sind. Ausgehend von Artikel 7a Absatz 1 EnG ist festzuhalten, dass die erhebliche
Erweiterung an der Anlage selbst vorzunehmen ist. Beim Bau neuer Turbinen zur Nutzung
von Restwasser handelt es sich allerdings nicht um eine Erweiterung der bestehenden
Kraftwerksanlage im engeren Sinn, sondern um eine zusätzliche Turbinierung des Restwas-
sers an den Streichwehren. 50 In Bezug auf Artikel 3a EnV ist festzuhalten, dass dieser
verschiedene quantitative und qua- litative Kriterien für eine erhebliche Erweiterung oder
Erneuerung einer Anlage anführt. Von der Gesuchstellerin wird nicht weiter konkretisiert
oder belegt, welche der in Artikel 3a EnV genannten Kriterien mit der geplante Erweiterung
erfüllt wären. Dies ist in diesem Fall aller- dings auch nicht das entscheidende Kriterium, da
die EnV selber eine Spezialregelung für Dotierkraftwerke enthält. Die Verordnung legt in
Ziffer 1.1 des Anhangs 1.1 fest, dass Dotier- kraftwerke als selbstständige Anlagen gelten.
51 Die durch die ElCom vorgenommene rechtliche Würdigung folgt in dieser Hinsicht dem
Amtsbericht des BFE. Beim Amtsbericht handelt es sich um eine Auskunft des BFE in
Bezug auf eine konkrete Frage in Zusammenhang mit der KEV. Das BFE war als
Fachbehörde an der Ausarbeitung der KEV-Bestimmungen massgeblich beteiligt, weshalb
es über besondere Sachkenntnisse verfügt. Verwendet die Entscheidbehörde Amtsberichte
einer anderen Be- hörde, hat sie sich zuerst in jedem Fall ein eigenes Urteil über die
amtsfremde Ermittlung zu bilden, was hier erfolgt ist (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts A-1989/2009 vom 11. Ja- nuar 2011, E. 3.5). 52
Zusammenfassend ergibt sich, dass die von der Gesuchstellerin geplanten Erweiterungen
des WKW Windisch als selbständige Kraftwerksanlagen im Sinne von Anhang 1.1 Ziffer
1.1 der EnV zu qualifizieren sind.

12/16

E. 5.3
Frage des Wasserbau-Bonus 53 Die Gesuchstellerin beantragt die Feststellung, dass für das
Erweiterungsprojekt des WKW Windisch die Voraussetzungen für die Anwendung des
KEV-Wasserbau-Bonus erfüllt sind. 54 Die EnV sieht einen sog. Wasserbau-Bonus vor.
Geregelt ist der Wasserbau-Bonus in An- hang 1.1 betreffend die Anschlussbedingungen
für Kleinwasserkraftanlagen in Ziffer 3.4, wo unter anderem Folgendes festgelegt wird:
Beträgt der Anteil des nach dem Stand der Tech- nik realisierten Wasserbaus (inkl.
Druckleitungen) weniger als 20 Prozent der gesamten In- vestitionskosten des Projektes, so
entfällt der Anspruch auf den Wasserbau-Bonus. Beträgt er mehr als 50 Prozent, so besteht
Anspruch auf den vollen Bonus. Zwischen 20 Prozent und 50 Prozent wird linear
interpoliert. Der Bonus wird nach der äquivalenten Leistung der Anlage anteilsmässig nach
Leistungsklassen berechnet. Das BFE legt in einer Richtlinie fest, welche Massnahmen zu



einem Wasserbau-Bonus berechtigen. Massnahmen nach Artikel 83a GSchG (Bundesgesetz
vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer, SR 814.20) oder nach Artikel 10 BGF
(Bundesgesetz vom 21. Juni 1991 über die Fischerei, SR 923.0) sind für den Bonus nicht
anrechenbar. Der Wasserbau-Bonus wird aufgeteilt nach Leistungsklassen (kW). 55
Anhang 1.1 Ziffer 3.4 EnV bestimmt weiter, dass Dotierwasserkraftwerke keinen Anspruch
auf den Wasserbau-Bonus haben. Dotierkraftwerke sind Kraftwerke, welche Restwasser
nutzen (BFE, Richtlinie KEV, Art. 7a EnG, Kleinwasserkraft Anhang 1.1 EnV, Version 1.3
vom 1. Oktober 2011, S. 2). Die Restwassermenge ist die Abflussmenge eines Fliessgewäs-
sers, die nach einer oder mehreren Entnahmen von Wasser verbleibt (Art. 4 Bst. k GSchG).
Die von der Gesuchstellerin geplanten Erweiterungen nutzen Restwasser, weshalb der ge-
plante Ausbau als Dotierkraftwerk anzusehen ist. 56 Die Gesuchstellerin wies in ihrer
Stellungnahme vom 3. Februar 2012 darauf hin, dass das Erweiterungsprojekt kein
Dotierwasser turbiniere. Vorliegend würden die geplanten Erweite- rungsturbinen nicht die
angemessene Restwassermenge turbinieren. Die angemessene Restwassermenge werde
bereits heute über den Wehrkopf und die Fischtreppe abgegeben. Die Gesuchstellerin geht
diesbezüglich von einem unzutreffenden Begriff des Restwassers aus. Für die Definition
von Dotierkraftwerken wird auf den Begriff des Restwassers im GSchG abgestellt. Dieser
umfasst die Gesamtheit der restlichen Abflussmenge, also des nicht turbinierten Wassers.
Bei der geplanten Erweiterung würde ein Teil dieser Wasser- menge genutzt und damit
Restwasser im Sinne von Artikel 4 Buchstabe k GSchG turbiniert, womit es sich um ein
Dotierkraftwerk handelt. 57 Als Zwischenfazit ergibt sich, dass die von der Gesuchstellerin
geplanten Erweiterungen des WKW Windisch als Dotierkraftwerk keinen Anspruch auf
einen Wasserbau-Bonus im Sinne von Anhang 1.1 Ziffer 3.4 EnV haben.

E. 5.4
Anträge auf Anweisung zur Festlegung der KEV-Vergütung 58 Die Gesuchstellerin
beantragt, dass die Verfahrensbeteiligte durch die ElCom anzuweisen sei, die
KEV-Grundvergütung (als erhebliche Erweiterung der bestehenden Kraftwerksanla- ge)
und den KEV-Wasserbau-Bonus festzulegen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens erüb-
rigt sich eine Behandlung dieser Anträge.
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59 Am Rande sei in diesem Zuammenhang darauf hingewiesen, dass der definitive Vergü-
tungssatz nach Inbetriebnahme mitgeteilt wird (vgl. Art. 3h Abs. 3 EnV).

E. 5.5
Fazit 60 Bei den von der Gesuchstellerin geplanten Erweiterungen des WKW Windisch
handelt es sich energierechtlich um selbstständige Anlagen, die keinen Anspruch auf einen
Wasserbau- Bonus haben. 6 Gebühren 61 Die ElCom erhebt für Verfügungen im Bereich
der Stromversorgung und Energieproduktion Gebühren (Art. 21 Abs. 5 StromVG, Artikel
13a der Verordnung über Gebühren und Auf- sichtsabgaben im Energiebereich vom 22.
November 2006 [GebV-En; SR 730.05]). Die Ge- bühren werden nach Zeitaufwand
berechnet und betragen je nach Funktionsstufe des aus- führenden Personals 75 bis 250
Franken pro Stunde (Art. 3 GebV-En). 62 Die ElCom hat die Gesamtkosten nach Aufwand
ermittelt. Für die vorliegende Verfügung werden folgende Gebührenansätze in Rechnung
gestellt: […] anrechenbare Stunden zu ei- nem Gebührenansatz von 200 Franken pro
Stunde (ausmachend […] Franken) und […] an- rechenbare Stunden zu einem
Gebührenansatz von 180 Franken pro Stunde (ausmachend […] Franken). Dadurch ergibt



sich in der Summe eine Gebühr von […] Franken. 63 Die Gebühr hat zu bezahlen, wer eine
Verfügung veranlasst (Art. 1 Abs. 3 GebV-En i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Allgemeinen
Gebührenverordnung vom 8. September 2004 [AllgGebV; SR 172.041.1]). Die
Gesuchstellerin hat diese Verfügung durch Einreichen ihres Gesuches ver- anlasst. Sie sind
mit ihren Anträgen in der Sache nicht durchgedrungen. Die Gebühr wird daher der
Gesuchstellerin auferlegt.
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III Entscheid

Gestützt auf diese Erwägungen wird verfügt:

E. 7
ff. EnG festgelegt. Artikel 7a EnG regelt die kostendeckende Einspeisevergütung. Artikel 7
EnG bestimmt in allgemeiner Weise, dass Netzbetreiber verpflichtet sind, in ihrem Netzge-
biet die fossile und erneuerbare Energie abzunehmen und zu vergüten. Die Vergütung rich-
tet sich nach marktorientierten Bezugspreisen für gleichwertige Energie, das heisst nach
den vermiedenen Kosten des Netzbetreibers für die Beschaffung gleichwertiger Energie
(Art. 7 Abs. 2 EnG i.V.m. Art. 2b EnV). Artikel 7a EnG regelt die KEV. 43 Details zu den
Anschlussbedingungen in der KEV sind in der EnV (Art. 3 ff.) sowie für die einzelnen
Technologien in den Anhängen 1.1 – 1.5 der EnV aufgeführt. Einzelheiten spezi- fisch
betreffend die Anschlussbedingungen für Kleinwasserkraftanlagen enthält Anhang 1.1 der
EnV.
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